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GAK-Rahmenplan 2011-2014 
 
Förderung einzelbetrieblicher landwirtschaftlicher Unternehmen 
Teil B: Förderung von Investitionen zur Diversifizierung 
 
 
1. Zuwendungszweck 
Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Rah-
menbedingungen für die Landwirtschaft bedingen 
deren stetigen Strukturwandel. Nicht alle Inhaber 
landwirtschaftlicher Unternehmen werden auch in 
Zukunft ein ausreichendes Einkommen aus der 
landwirtschaftlichen Produktion erwirtschaften 
können. Die Schaffung zusätzlicher Einkommens-
quellen aus selbständiger Tätigkeit wird unterstützt 
und damit ein Beitrag zur Erhaltung der Wirt-
schaftskraft des ländlichen Raumes geleistet. 
 
2. Gegenstand der Förderung 
2.1 Gefördert werden Investitionen zur Schaf-
fung zusätzlicher Einkommensquellen im ländli-
chen Raum, die die Bedingungen des Art. 53 (Di-
versifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten) der Verordnung (EG) Nr. 1698/20051 
(ELER) sowie die Bedingungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1998/20062 (De-minimis-Beihilfen) erfül-
len. 
Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die 
nachfolgend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für 
die zu fördernden Vorhaben notwendig sind: 
- Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von 

unbeweglichem Vermögen; 
- Erstanschaffung von neuen Maschinen und An-

lagen im Rahmen der Schaffung zusätzlicher 
Einkommensquellen, einschließlich Computer-
software, bis zum marktüblichen Wert des Wirt-
schaftsgutes; 

- allgemeine Aufwendungen, etwa für Architek-
tur- und Ingenieurleistungen sowie für Bera-
tung, Betreuung von baulichen Investitionen, 
Durchführbarkeitsstudien, den Erwerb von Pa-
tentrechten und Lizenzen, bis zu einem Höchst-
satz von insgesamt bis zu 12 % der genannten 
förderfähigen Ausgaben. 

2.2  Eingeschränkte Förderung 
Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauern-
hof” können nur bis zur Gesamtkapazität von 25 
Gästebetten gefördert werden. 

                                                 
1 VO (EG) Nr.1698/2005 des Rates vom 20.09.2005 über die Förde-
rung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums  
(ELER) (Abl. EG Nr. L 277 vom 21.10.2005, S.1) 
2 VO (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-
Beihilfen (Abl. EG Nr. L379 vom 28.12.2006, S. 5) 

Biogasanlagen werden nur gefördert, wenn der Gär-
restelagerbehälter während der gesamten Lage-
rungsdauer gasdicht abgedeckt ist, so dass keine 
schädlichen Klimagase entweichen können.  
Bei Brennereien sind nur Investitionen im Bereich 
der Direktvermarktung von Abfindungs- sowie 
Verschlusskleinbrennereien (mit einer jährlichen 
Alkoholproduktion bis zu 10 hl) förderbar, soweit 
es sich nicht um Brennereigeräte handelt. 
2.3. Von der Förderung sind ausgeschlossen: 
- Investitionen, die ausschließlich die Erzeugung 

von Anhang-I-Erzeugnissen betreffen, 
- laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Ver-

bindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaf-
fungskosten und Gebühren für eine Beratung in 
Rechtssachen, 

- Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen. 
 
3. Zuwendungsempfänger 
Gefördert werden: 
- Unternehmen, unbeschadet der gewählten 

Rechtsform, 
 ● deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen 

Teilen (mehr als 25 % Umsatzerlöse) darin 
besteht, durch Bodenbewirtschaftung oder 
durch mit Bodenbewirtschaftung verbundene 
Tierhaltung pflanzliche oder tierische Er-
zeugnisse zu gewinnen, und  

● die die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Alterssicherung der Landwirte (ALG) ge-
nannte Mindestgröße erreichen oder über-
schreiten, 

- Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen 
Betrieb bewirtschaften und unmittelbar kirchli-
che, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke ver-
folgen, 

- Inhaber landwirtschaftlicher Einzelunterneh-
men, deren Ehegatten sowie mitarbeitende Fa-
milienangehörige gem. § 1 Abs. 8 ALG, soweit 
sie in räumlicher Nähe zum landwirtschaftlichen 
Betrieb erstmalig eine selbständige Existenz 
gründen oder entwickeln. 

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch 
die Imkerei, die Aquakultur, die Binnenfischerei 
sowie die Wanderschäferei. 
Nicht gefördert werden Unternehmen, 
- bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentli-

chen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals des 
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Unternehmens beträgt oder 
- die sich im Sinne der „Leitlinien der Gemein-

schaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwie-
rigkeiten“ in Schwierigkeiten befinden. 

 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 
Der Zuwendungsempfänger hat in Form eines In-
vestitionskonzeptes einen Nachweis über die Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens und der durchzu-
führenden Maßnahmen zu erbringen. 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 
5.1  Zuwendungsart 
Die Zuwendungen werden als  
- Zuschüsse und 
- Bürgschaften 
gewährt. 
Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 
10.000 Euro. 
Der Gesamtwert der einem Unternehmen gewähr-
ten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro bezo-
gen auf einen Zeitraum von drei Jahren nicht über-
steigen. 
5.2  Höhe des Zuschusses 
Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 % der Bemes-
sungsgrundlage gewährt werden. 
Hat die Investition die Stromproduktion für Dritte 
zum Gegenstand und wird die Vergütung für die 
Stromabgabe gemäß EEG vergünstigt, kann ein Zu-
schuss von bis zu 10 % der Bemessungsgrundlage 
und bis zu 100.000 Euro gewährt werden. 
5.3  Bürgschaften 
Für Kapitalmarktdarlehen, die von Zuwendungs-
empfängern gemäß Nr. 3, 1. oder 2. Tiret aufge-
nommen werden und der Sicherstellung der Ge-
samtfinanzierung der Investition dienen, können 
gemäß Anlage anteilige modifizierte Ausfallbürg-
schaften in Höhe von bis zu 1,5 Mio. Euro von den 
Ländern übernommen werden. 
 
6.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die ge-
förderten  
- Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen 

innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab 
Fertigstellung, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und Ge-
räte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab 
Lieferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 

6.1  Kumulierbarkeit 
Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher För-
derprogramme gefördert werden, dürfen nicht 
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen gefördert 
werden. 
Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank oder der Förderbanken der Länder 
ist möglich, sofern und soweit hierbei die beihilfe-
rechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht überschritten 
werden. 
 
 
 

Anlage 
Übernahme von Bürgschaften 
1. Für Kapitalmarktdarlehen, die der Sicherstel-
lung der Gesamtfinanzierung der Investition dienen, 
können anteilige modifizierte Ausfallbürgschaften 
in Höhe von bis zu 1,5 Mio. Euro von den Ländern 
übernommen werden, soweit das Darlehen nicht 
durch bankübliche Sicherheiten gedeckt und mit der 
Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und Til-
gungsleistungen gerechnet werden kann. 
Der Bund übernimmt hierfür befristet bis zum 31. 
Dezember 2013 mit gesonderter Erklärung eine Ga-
rantie von 60 % (s. Garantieerklärung im Anhang). 
2. Bürgschaften können nur für Darlehen über-
nommen werden, die bei Antragstellung auf Bürg-
schaftsübernahme noch nicht gewährt oder verbind-
lich zugesagt worden sind. Eine Darlehenszusage 
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Bürg-
schaftsgewährung ist unschädlich. 
3. Die Bürgschaften decken höchstens 70 % des 
Ausfalls an der Hauptforderung, den marktüblichen 
Zinsen sowie den Kosten der Kündigung und 
Rechtsverfolgung, für die Kosten jedoch nur bis zu 
2 % des Bürgschaftshöchstbetrages für die Haupt-
forderung. 
Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der 
Zinssatz in die Bürgschaft einbezogen, der gegen-
über dem Kreditnehmer als Schadensersatzanspruch 
geltend gemacht werden kann. Die Höhe des Scha-
densersatzanspruches ist auf den Basiszinssatz nach 
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zuzüglich 
5 % p. a begrenzt, es sei denn, im Schadensfall wird 
ein höherer Ersatzanspruch nachgewiesen. In kei-
nem Fall darf jedoch der vertraglich vereinbarte 
und von dem bürgenden Land gebilligte Regelzins-
satz überschritten werden. 
Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stun-
dungszinsen, Provisionszinsen, Strafzinsen, Über-
ziehungszinsen, Bearbeitungsgebühren und Prü-
fungskosten sind von der Bürgschaft nicht erfasst 
und dürfen auch nicht mittelbar gegenüber dem 
bürgenden Land in die Ausfallberechnung einbezo-
gen werden. 
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Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindes-
tens 30 %; er darf nicht gesondert oder vorrangig 
besichert oder auf Dritte übertragen werden. 
4. Der Darlehensnehmer hat eine marktübliche 
Provision (einschließlich Risikoentgelt) für die 
Gewährung der Bürgschaft zu entrichten und so 
weit wie möglich Sicherheiten - vorrangig Grund-
pfandrechte - zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
auch, wenn er nachträglich dafür geeignetes Ver-
mögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor Fest-
stellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehören 
auch etwaige für das Darlehen gegebene Bürgschaf-

ten Dritter. Bei haftungsbeschränkenden Rechts-
formen ist Voraussetzung für die Vergabe einer 
Ausfallbürgschaft, dass alle Gesellschafter, die ei-
nen wesentlichen Einfluss auf den Darlehensneh-
mer ausüben können, für das Darlehen mithaften, 
zumindest aber eine selbstschuldnerische Bürg-
schaft in Darlehenshöhe abgeben. 
5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bun-
des und der Länder sowie die Übernahme von 
Bürgschaften in Sanierungsfällen sind ausgeschlos-
sen. 

 


